
Deutscher Bundestag 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. 

Wissenschaftliche Dienste 

Nr. 22/23 (21. Dezember 2023) © 2023 Deutscher Bundestag 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen 
Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen 
Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. 

Dokumententyp: Aktueller Begriff 
Titel: Aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum 

 

Entscheidung vom 19. Dezember 2023 (2 BvC 4/23) 

Bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 kam es in Berlin unter ande-
rem zu langen Wartezeiten, Problemen bei der Bereitstellung von (richtigen) Stimmzetteln und 
genügend Wahlkabinen, Unterbrechungen der Wahl, einer Öffnung der Wahllokale über 18 Uhr 
hinaus und zur Umverteilung von Wahlbriefen. Die zeitgleich mit der Bundestagswahl erfolgten 
Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus des Landes Berlin und zu den Bezirksverordnetenversamm-
lungen wurde durch Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin (Urteil vom  
16. November 2022, VerfGH 154/21) im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt und am 
12. Februar 2023 wiederholt. Durch Beschluss des Deutschen Bundestages vom 10. November 
2022 wurde auch die Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken für ungültig erklärt (BT-Drs. 
20/4000, BT-Plenarprotokoll 20/66, S. 7656A-7664B, 7672A). Gegen diese Entscheidung wurden 
Wahlprüfungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht. Das BVerfG hat 
am 19. Dezember 2023 entschieden, dass die Bundestagswahl in 455 Wahlbezirken ungültig und 
zu wiederholen ist. 

Das BVerfG hat gegenüber dem Beschluss des Bundestages in 31 weiteren Wahlbezirken und da-
zugehörigen Briefwahlbezirken mandatsrelevante Wahlfehler – insbesondere aufgrund überlan-
ger Wartezeiten von mehr als einer Stunde und der Umverteilung von Wahlbriefen – festgestellt. 
In sieben anderen Wahlbezirken und dazugehörigen Briefwahlbezirken hielt das Gericht anders 
als zuvor der Bundestag die Schwelle zur Annahme eines mandatsrelevanten Wahlfehlers nicht 
für überschritten. Das Gericht führte eigene Amtsermittlungen durch, da der Beschluss des Bun-
destages auf einer aus Sicht des BVerfG unzureichenden Aufklärung des Wahlgeschehens be-
ruhte. Zudem wurden weitere Wahlfehler bezüglich der Briefwahl erst nach Abschluss des Wahl-
prüfungsverfahrens im Bundestag bekannt. Eine berlinweite Wiederholung der Bundestagswahl 
sei aber aufgrund des Gebots des geringstmöglichen Eingriffs in den Bestand der gewählten 
Volksvertretung nicht verhältnismäßig.  

Soweit die Wahl ungültig ist, ist binnen 60 Tagen eine Wiederholungswahl durchzuführen  
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 Bundeswahlgesetz – BWahlG). Sie findet am 11. Februar 2024 statt. Aus der 
Entscheidung folgt nicht, dass die bisherigen Beschlüsse des 20. Deutschen Bundestages rückwir-
kend ungültig würden. Die Neufestsetzung des Wahlergebnisses infolge der Wiederholungswahl 
kann lediglich zu einer nachträglichen Veränderung der Zusammensetzung des Bundestages füh-
ren. Die Wiederholungswahl erfolgt auf Grundlage derselben Vorschriften und Wahlvorschläge 
wie die Hauptwahl (§ 44 Abs. 2 BWahlG). Maßgeblich ist damit das BWahlG in der Fassung vom 
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14. November 2020 (BWahlG 2020). Die Wahl findet auch als Zweistimmenwahl statt, so dass die 
Erst- und die Zweitstimme noch einmal neu vergeben werden können. 

Entscheidung vom 29. November 2023 (2 BvF 1/21) 

Nach der Entscheidung des BVerfG vom 29. November 2023 ist das BWahlG 2020 mit dem 
Grundgesetz vereinbar. Insbesondere durfte der Gesetzgeber im Rahmen des gewählten Konzepts 
der personalisierten Verhältniswahl bei der Sitzzuteilung (§ 6 BWahlG 2020) bis zu drei unausge-
glichene Überhangmandate je Partei zulassen. § 6 BWahlG 2020 entspreche auch dem Grundsatz 
der Bestimmtheit und Klarheit von Normen. Ein gewisses Maß an Komplexität sei innerhalb des 
gewählten Systems nicht zu vermeiden. Gleichwohl müssen die Vorschriften zum Sitzzuteilungs-
verfahren die Wahlorgane hinreichend bestimmt anleiten, was potenziell zulasten der Allgemein-
verständlichkeit gehen dürfe. 

Wahlrechtsreform 2023 

Mit dem Ziel der Verkleinerung des Deutschen Bundestages trat im Juni 2023 eine erneute Re-
form des Wahlrechts (BT-Drs. 20/5370, 20/6015) in Kraft. Für die proportionale Zusammenset-
zung des Bundestages ist allein das Ergebnis der Zweitstimmen maßgeblich. Überhang- und Aus-
gleichsmandate entstehen nicht mehr. Die Mandatszahl ist auf 630 festgelegt. Die mit der Erst-
stimme gewählten Wahlkreiskandidaten erhalten nur ein Mandat, wenn dies durch die Anzahl 
der Sitze gedeckt ist, die die Landesliste der jeweiligen Partei über ihr Zweitstimmenergebnis er-
langt hat (Zweitstimmendeckung). Andernfalls erhalten die jeweils schwächsten Wahlkreisge-
winner einer Partei in einem Bundesland keinen Sitz. Die Fünf-Prozent-Hürde für die Teilnahme 
an der Sitzverteilung nach den Zweitstimmen bleibt erhalten. Jedoch entfällt die sog. Grundman-
datsklausel, nach der bislang eine Partei auch dann ins Parlament eingezogen ist, wenn sie zwar 
weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen, aber in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz er-
rungen hat. 

Bedeutung der jüngsten BVerfG-Entscheidungen für das neue Wahlrecht 

§ 6 BWahlG 2020 löst das Spannungsverhältnis bei der personalisierten Verhältniswahl durch 
die Zulassung von bis zu drei unausgeglichenen Überhangmandaten zugunsten des Personen-
wahlelements auf. Der neue § 6 BWahlG 2023 betont demgegenüber den Charakter der Verhält-
niswahl, sodass erst gar keine Überhangmandate entstehen. Mit dieser Ausgestaltung des Sitzzu-
teilungsverfahrens hat sich das BVerfG bislang noch nicht befasst. Zwar wurde das alte Wahl-
recht durch das Gericht bestätigt. Daraus kann jedoch keine Verfassungswidrigkeit des neuen 
Wahlrechts abgeleitet werden. Jedenfalls dem Gebot der Bestimmtheit und Normklarheit dürfte 
die Regelung in § 6 BWahlG 2023 stärker entsprechen als § 6 BWahlG 2020. Aus der Entschei-
dung des BVerfG vom 19. Dezember 2023 können ebenfalls keine Schlussfolgerungen für die Be-
wertung des neuen Wahlrechts gezogen werden, sondern nur zur Wahldurchführung. 

Weitere Verfahren vor dem BVerfG zum BWahlG anhängig 

Gegen die jüngste Novellierung des BWahlG wurden bereits mehrere Verfahren vor dem BVerfG 
eingeleitet. In diesen Verfahren wird der neue Grundsatz der Zweitstimmendeckung, der Wegfall 
der Grundmandatsklausel und die Aufrechterhaltung der Fünf-Prozent-Hürde sowie eine unge-
rechtfertigte Einschränkung der Chancengleichheit und Freiheit der politischen Parteien als ver-
fassungswidrig beanstandet. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/11/fs20231129_2bvf000121.html
https://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlrecht-inhalt-975000
https://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlrecht-inhalt-975000
https://dserver.bundestag.de/btd/20/053/2005370.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/060/2006015.pdf

